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Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersichsischen Ge-
meindeordnung (NGO} id.F. vom 22.08.1982 {Nds.
GVBL. 5. 228) zuletzt gedndert durch Gesetz vom
00.00.1993 (Nds. GVBI. 8. 350}, der §§ 8, 6 und 8 des
Niadersiichsischen Kommunalabgabengesetzes (NKEAG)
vom OB.02.1973 (Nds. GVBL 8 41) idF wvom
11.02.1992 (Nds. GVBL 5, 28) und des § 8 Abs. 1 des
Niedersiichsischen Ausfilhrungsgesetzes zum Abwas-
serabgabengesetz i.d.F. vom 24.03.198% (Nds. GVBL S,
68) zuletzt geiindert durch Gesetz vom 27.06.1992 (Nds.
GVBI. 8. 183) hat der Rat der Gemeinde Wietmarschen
in seiner Sitzung vom 08, 12,1008 folgende Satzung be-
sohlossen:
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Abachnitt I

81
Allgemeines
1.) Die Gemeinde Wietmarschen betreibt Kanalisations-

und Abwasserreinigungsanlagen (&ffentliche Ab-
wasseranlagen) als eine jeweils einheitliche &ffentli-
che Einrichtung zur zentralen Schmutz- bzw. Nie-
derschlagswasserbeseitigung nach MaBgabe der
Batzungen iiber die Abwasserbeseitigung (Abwas-
serbeseitigungssatzung) vom 26.09.1984 und vom
05.10.1905, )

2.} Die Gemeinde erhebt nach MaBgabe dieser Satzung

a) Beitrdge zur Deckung des Aufwandes fiir die je-
weilige zentrale Offentliche Abwasseranlage
einschlieBlich der Kosten fiir den ersten Grund-
stiicksanschluf (Abwasserbeitrige),

b) Kostenerstattungen fiir zusitzliche Grundstiicks-
anschliisse (Aufwendungsersatz),

¢) Benutzungsgebiihren fir die Inanspruchnahme
der zentralen Sffentlichen Schmutzwasseranlage
{Abwassergebiihren).

Abschnitt II
Abwasserbeitrag

g2
Grundsatz

1.) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf
andere Weise gedeckt wird, fiir die Herstellung, An-
schaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung der zentralen &ffentlichen Abwasseranlagen
Abwasserbeitrige zur Abgeltung der durch die
Méglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen be-
sonderen wirtschaftlichen Vorteile,

2.) Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten fir den
ersten GrundstiicksanschluB (Anschiufleitung vom
Hauptsammler bis einschlieflich Revisionsschacht
auf dem Grundstiick beim Schmutzwasserkanal
bzw. bis zur Grundstiicksgrenze beim Regenwasser-
kanal).

§3
Gegenstand der Beitragspflicht
1.) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstiicke, die
an eine zentrale &ffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen werden kénnen und fiir die

a)eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festige-
setzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich ge-
nutzt werden diirfen,

b)eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht
festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffas-
sung Bauland sind und nach der geordneten bau-
lichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung anstehen.

2.} Wird ein Grundstiick an die zentrale tffentliche Ab-
wasseranlage tatsiichlich angeschlossen, so unter-
liegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die
Voraussetzungen der Ziff. 1.} nicht erfillt sind.

3.) Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist grundsitz-
lich das Grundstiick im biirgerlich-rechtlichen Sin-
ne,

§4
BeitragsmaBstab
I. Der Abwasserbeitrag wird fir die Schmutzwasser-
beseitigung nach einem nutzungsbezogenen
Flichenbeitrag berechnet.
1.)Bei der Ermittlung des nu
Flichenbeitrages werden fiir das erste VollgeschoB
25 % und fiir jedes weitere VollgeschoB 15 % der
Grundstiicksfliche - in tatsiichlich bestehenden (§
34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiese-
nen Kerngebieten (§ 7 BaulNVO) lir das erste Voll-
geschoB 50 % und fir jedes weitere VollgeschoB 30
% der Grundstiicksfliche - in Ansatz gebracht.

Als Vollgeschof gelten alle Geschosse, die nach lan-
desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist
gine Geschofizahl wegen der Besonderheiten des
Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich
oder industriell genutzten Grundsticken je ange-
fangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise bau-
lich penutzten Grundstiicken je angefangene 2,20
m Hihe des Bauwerks als ein VollgeschoB gerech-
net.

2.) Als Grundstiicksflache gilt

a) bel Grundsticken, die im Bereich eines Bebau-
ungsplanes liegen, die gesamte Fliche, wenn flr
das Grundstilck im Bebauungsplan bauliche oder
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist,

b) bei Grundstiicken, die iber die Grenzen des Be-
bauungsplanes hinausreichen, die Fliche im Be-
reich des Bebauungsplanes, wenn fiir diese darin
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt
ist,

o) bei Grundstiicken, fiir die kein Bebauungsplan
besteht und die innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die
Gesamtfliche des Grundstilcks, hichstens jedoch
die Fliche zwischen der jeweiligen StraBengrenze
und einer im Abstand von 50 m dazu wverlaufen-
den Parallelen; bei Grundstiicken, die nicht an
eine Strafie angrenzen oder nur durch einen zum
Grundstiick gehtrenden Weg mit einer Strale
verbunden sind, die Fliche zwischen der der
Strafe zugewandten Grundstiicksseite und einer
im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paralle-

len,

d}bei Grundstiicken, die iiber die sich nach lit. a) - ¢}
ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerb-
lich genutzt sind, die Fliche zwischen der jeweili-
gen StraBengrenze bzw. im Falle von lit. ) der der
Strafe zugewandten Grundstiicksseite und einer
Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verliuft, die
der iibergreifenden Bebauung oder gewerblichen
Nutzung entspricht,

g) bei Grundstiicken, fiir die durch Bebauungsplan
gine Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine
sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeord-
neter Bebauung festgesetzt ist (2.B. Dauerklein-
girten, Schwimmbdder, Camping- und Festplitze
. nicht aber Flichen fir die Landwirtschaft,
Sportplitze und Friedhdfe) oder die innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) tatsiichlich so genutzt werden, 75 % der
Grundstiicksfliche,
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) bei Grundstiicken/ fiir die durch Bebauungsplan
die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof fest-
gesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB)
tatsichlich so genutzt werden, sowie bei Grund-
stiicken, fiir die durch Bebauungsplan die Nut-
zung als Fliche fiir die Landwirtschaft festge-
setzt ist, die Grundfiche der an die Abwasseran-
lage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch
die GRZ 0/2. Die so ermittelte Fliche wird diesen
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dal ihre
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den
AuBenwinden der Baulichkeiten verlaufen, wobei
bei einer Uberschreitung der Grundsticksgrenze
durch diese Zuordnung eine gleichmilige
Flichenerginzung auf dem Grundstiick erfolgt,

gibei bebauten Grundstiicken im AuBenbereich (§
35 BauGB) die Grundfliche der an die Abwasser-
anlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt
durch die GRZ /2. Die so ermittelte Fliche wird
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, daf
ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den
Aufenwinden der Baulichkeiten verlaufen, wobel
bei einer Uberschreitung der Grundstiicksgrenze
durch diese Zuordnung eine gleichmilige
Flichenerginzung auf dem Grundstiick erfolgt,

h)bei Grundstiicken im AuBenbereich (§ 35 BauGB),
fiir die durch Planfeststellung, bergrechtlichen
Betriebsplan oder diesen dhnliche Verwaltungs-
akte eine der baulichen Nutzung vergleichbare
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, Un-
tergrundspeicher pp.), die Fliche des Grund-
stiicks, auf die sich die Planfeststellung, der Be-
triebeplan oder der diesen &hnliche Verwaltungs-
akt bezieht.

3.) Als Zahl der Vollgeschosse nach Ziff. 1.} gilt

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin fest-
gesetzte hichstzulissige Zahl der Vollgeschosse,

bl bei Grundstiicken, fir die im Bebauungsplan
statt der Zahl der Vollgeschosse die Hohe der bau-
lichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Indu-
sirie- und Sondergebieten 1.8. von § 11 Abs. 3
BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Bau-
gebieten die durch 2.2 geteilte hichstzulissige
Gebdudehdhe aul ganze Zahlen aufgerundet,

c) bei Grundstiicken, fiir die im Bebauungsplan we-
der die Zahl der Vollgeschosse noch die Hohe der
baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassen-
zahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte hochst-
zulis=sige Baumassenzahl auf ganze Zahlen auf-
gerundet,

d)bei Grundstiicken, auf denen nur Garagen oder
Stellplitze errichtet werden diirfen, die Zahl von
ginem VollgeschoB je Nutzungsebene,

e) die Zahl der tatsfichlichen oder sich durch Um-
rechnung ergebenden Vollgeschosse, wenn auf-
grund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl
der Vollgeschosse nach lit. a), die Gebiudehdhe
nach lit. b) oder die Baumassenzahl nach lit. ¢)
iberschritten wird,

f) soweit kein Bebauungsplan besteht

aa) bei bebauten Grundstiicken die Zahl der
tatsfichlich vorhandenen Vollgeschosse,
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bb) bei unbebauten Grundstiicken die Zahl der in
der niheren Umgebung iiberwiegend vorhan-
denen Vollgeschosse,

ool bei Grundsticken, die mit sinem Kirchenpge-
biude bebaut sind, wird das Kirchengebiude
als eingeschossiges Gebiude behandelt,

) soweit in einem Bebauungsplan weder die dahl
der Vollgeschosse noch die Gebdudebidhe bzw. die
Baumassenzahl bestimmt ist, bei Grundsticken,

aa) fir die durch Bebauungsplan eine Nutzung
als Fliche fiir die Landwirtschaft festgpesetzt
imt, die Zahl der tatsfichlich vorhandenen Violl-
geschosse,

bb) fiir die durch Bebauungsplan eine Nutzung
als Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, die
Zahl von einem Vollgeschof,

c¢) die in anderen Baugebisten liegen, der in der
niheren Umgebung liberwiegend festgesetzte
undfoder tatsichlich vorHandene (§ 34
Bau(GB) Berechnungswert nach lit. a) bis lit.

c}!

h) bei Grundstiicken, fiir die durch Bebaungsplan
eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-
geordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauer-
kleingdirten, Schwimmbéder, Camping-, Sport-
und Festplitze sowie Friedhdfe) oder die auber-
halb von Bebauungsplangebieten tatsfichlich so
genutzt werden, wird ein Vollgeschof angesetzt,

i) bei Grundstiicken im Aubenbereich (§ 35 BauliB),
fiir die durch Planfeststellung, bergrechtlichen
Betriebsplan oder diesen dhnliche Verwaltungs-
akte eine der baulichen Nutzung vergleichbare
Nutzung zugelassen ist, wird - bezogen auf die
Flache nach Ziff. 2 lit. h) - ein VollgeschoB ange-
setizt.

4.} Bei Grundstiicken, die im Geltungsbereich einer Sat-
zung nach § 4 Abs. 4 und § 7 WoBau-
ErlG liegen, sind zur Ermittlung der Beitrags-
flichen die Vorschriften entsprechend anzuwenden,
wie gie bestehen fur

a) Bebauungseplangebiete, wenn in der Satzung Be-
stimmungen tber das zulissige Nutzungsmal
getroffen sind;

b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn
die Satzung keine Bestimmungen dber das zulis-
sige Nutzungsmab enthélt,

II. Der Abwasserbeitrag fiir die Niederschlagswasser-
beseitigung wird nach einem nuirungsbezogenen
Flichenbeitrag berechnet, '

1.) Bei der Ermittlung des nutrungsbezogenen
Flichenbeitrages wird die Grundsticksfliche mit
der Grundflichenzahl vervielfacht.

2.} Bei Grundsticken, fiir die durch Bebauungsplan
sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordne-
ter Bebauung festgesetzt ist oder die tatsichlich so
genutzt werden (z.B. Dauverkleingirten, Schwimm-
béder, Sport- und Festplitze sowie Friedhéfe), sowie
bei Grundstiicken, fir die durch Bebauungsplan
eine Nutzung als Fliche fiir die Landwirtschaft fest-
gesetzt ist, werden 75 % der Grundsticksflache in
Ansatz gebracht. Filr alle anderen Grundstiicke gilt
I. Ziff, 2.).
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3.) Als Grundflichenzahl nach Ziff. 1.) gilt

gesetzte hichstzuldssige Grundflichenzahl,

stimmt ist, die folgenden Werte:

Kleinsiedlungs-, Wochenenhaus- und
Campingplatzgebiete

Wohn-, Dorf-, Misch- und
Ferienhausgebiets

Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete
i.8. von § 11 BaulNVQ

Kerngebiete

o) fiir Sport- und Festplitze sowie fiir
selbstindige Garagen- und Einstellplatz-
grundstiicke

d) fiir Grundsticke im AuBenbereich
(§ 35 BauGB), Grundstiicke, fiir die durch
Bebauungsplan landwirtschaftliche
Nutzung festgesetzt ist, und bei Friedhofs-
grundstiicken und Schwimmbédern

&) fir Grundstiicke im AuBenbereich
{(§ 35 BauGB), bei denen durch Plan-
feststellung eine der baulichen Nutzung
vergleichbare Nutzung zugelassen ist

fir Grundsticls,

ungsplan,

gebung.

hen far

getroffen sind;

lich die Grundflichenzahl von 0.4 gilt.

§5
Beltragssatz

dffentlichen Abwasseranlagen betragen bei der
a) Schmutzwasserbeseitigung
b) Niederschlagswasserbeseiligung

zung festgelegt.

Amisbl. Reg.-Bez. Weser-Ems Nr. 50 v. 13. 12, 1998

a) soweit ein Bebauungsplan bestaht, die darin fest-

b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem
Bebauungsplan eine Grundflichenzahl nicht be-

0.2

0.4

0.8
1,0

1.0

0,2

1.0

) Die Gebietseinordnung gem#iB lit. b) richtet sich

aa) die im Geltungsbereich eines Bebauungspla-
nes liegen, nach der Festsetzung im Bebau-

bb) die innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), nach der
vorhandenen Bebauung in der ndheren Um-

4.) Bei Grundsticken, die im Geltungsbereich einer
Satzung nach 4 Abs. 4 und 7 WoBauErlG liegen,
gsind zur Ermittlung der Beitragsflichen die Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, wie sie beste-

a)} Bebauungsplangebiete, wenn in der Batzung Be-
stimmungen i{ber das zulissige Nutzungsmab

b} die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn
die Batzung Keine Bestimmungen {iber das zulis-
sige Nutzungsmal enthilt, wobei dann einheit-

1.) Die Beitragssitze fiir die Herstellung der zentralen

17,00 DM/gm,
2,20 DM/gm.

2.) Die Beitragssiitze fir die Anschaffung, Erweite-
rung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen
"Abwasseranlagen werden im Einzelfall unter Anga-
be des Abgabentatbestandes in einer besonderen Sat-

g8
Beitragspflichtige
1.) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheides Eigentiimer des Grund-
stlcks ist. Ist das Grundstiick mit einem Erbbau-
recht belastet, so ist anstelle des Eigentiimers der
Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen
Wohnungs- und Teileigentiimer nur entsprechend
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

2.) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

&7
Entstehung der Beitragspflicht
1.) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebs-
fertigen Herstellung der zentralen &ffentlichen Ab-
wasseranlage vor dem Grundstiick einschlieBlich
der Fertigstellung des ersten Grundstiicksanschlus-
BES,

2.) Im Falle des 3 Ziff. 2.) entsteht die Beitragspflicht
mit dem tatsiichlichen Anschlu#, friithestens jedoch
mit dessen Genehmigung.

&8
Vorausleistung

Auf die kiinftige Beitragsschuld kénnen angemesse-
ne Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der
Durchfilhrung der MafSnahme begonnen worden ist.
Die Vorausleistung ist mit der endgiltigen Beitrags-
schuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende
nicht beitragspflichtig ist.

g9
Veranlagung, Filligkeit
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt
und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides
fallig. Das gleiche gilt fiir die Erhebung einer Voraus-
leistung.

§ 10
Ablésung

In Féllen, in denen die Beitragspflicht noch nicht ent-
standen ist, kann die Ablésung durch Vertrag verein-
bart werden. Die Hohe des Abldsungsbetrages ist nach
MafBgabe des in 4 bestimmten BeitragsmafBstabes und
des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln.

Durch Zahlung des Ablsungsbetrages wird die Bei-
tragspflicht endgiiltig abgegolten.

Abschnitt ITI

Erstattung der Kosten zusditzlicher
Grundstiicksanschl{isse

811
Entstehung des Erstattungsanspruchs

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstiicksei.
gentimers fiir ein Grundstiick einen weiteren Grund.
stiicksanschiuf oder fiir aine von einem Grundstiick,
fiir das die Beitragepflicht bereits entstanden ist, ahge.
teilte und =zu einem Grundstick ?ﬂrualbstﬁ.ndigm
Teilfliche einen eigenen Grundsticksanschlul oder
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nach dessen Beseitigung einen neuen Grundstlicksan-
schluf an die zgentrale &ffentliche Abwasseranlage her
(rusitzliche Grundsticksanschliisse), so sind der Ge-
meinde die Aufwendungen fir die Herstellung solcher
zusitzlicher Grundstiicksanschliisse in der tateichlich
entstandenen Hoéhe zu erstatten.

§& 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend.
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses.

§12
Fillighkeit

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beschei-

des fallig.

Abschnitt IV
Abwassergeblhr

513
Grundsatz

Fir die Inanspruchnahme der zentralen éffentlichen
sSchmutzwasserbessitigungsanlage wird eine Abwas-
sergebiihr fiir die Grundstiicke erhoben, die an diese of-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen sind oder in
diese entwiissern.

g 14
Gebiihrenmafstab

1.) Die Abwassergebiihr wird nach der Abwassermenge
bemessen, die in die dffentliche Abwasseranlage ge-
langt. Berechnungseinheit fiir die Gebiihr ist 1 chm
Abwasser,

2.) Als in die &ffentliche Abwasseranlage gelangt gel-
ten

a) die dem Grundstiick aus Gffentlichen oder priva-
ten Wasserversorgungsanlagen zugefiihrte und
durch Wasserzihler ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstick gewonnene und dem
Grundstiick sonst sugefihrie Wassermenge,

o) die tatsichlich eingeleitete Abwassermenge bei
Bestehen einer AbwassermefBeinrichtung.

3.) Hat ein Wasserzdhler oder eine AbwassermeBein-
richtung nicht richtig oder {iberhaupt nicht ange-
zelgt, so wird die Wasser- bzaw. Abwassermenge von
der Gemeinde unter Zugrundelegung des Ver-
brauchs bzw. der Einleitungemenge des Vorjahres
und unter Berdicksichtigung der begrindeten An-
gaben des Gebillhrenpflichtigen geschitzt.

4.) Die Wassermengen nach Ziff. 2.) lit. b) hat der Ge-
biihrenpflichtige der Gemeinde flir den abgelaufe-
nen Erhebungszeitraum (§ 18 Ziff. 1) innerhalb der
folgenden zwel Monate anzuzeigen. Sie sind durch
Wasserzdhler nachzuweisen, die der Gebithren-
pllichtige auf seine Kosten einbauen mull. Die Was-
serzihler miissen den Bestimmungen des Eichge-
setzes entsprechen. Wenn die Gemeinde auf solche
MeBeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis
Uber die Wassermengen priifbare Unterlagen wver-
langen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu
schétzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermit-
telt werden kénnen.
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5.) Wassermengen, die nachweislich nicht in die éffent-
liche Abwasseranlage gelangt sind werden auf An-
trag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Ka-
lenderjahres innerhalb von zwei Monaten bei der
Gemeinde einzureichen. Flr den Nachweis gilt Ziff,
4.) 5. 2 bis 4 sinngemif. Die Gemeinde kann auf Ko-
sten des Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel
erhobene Gebiihren sind zu verrechnen oder zu er-
statten.

§ 15
Gebilhrensatz

Die Abwassergebiihr betrigt ab 01.01.1986 2,72 DM
und ab 01.01.1997 2,76 DM je Kubikmeter.

g 18
Gebithrenpflichtige
1.) Geblihrenpflichtig ist der Eigentiimer: wenn ein

Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der
Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grund-
stlicks.  Gebithrenpflichtige sind auBerdem
NieBbraucher oder sonstige zur Nutzung des
Grundstiicks Berechtigte. Mehrere Gebiihrenpflich-
tige sind Gesamtachuldner.

2.) Beim Wechsel des Gebithrenpflichtigen geht die Ge-
blihrenpflicht mit Beginn des auf den Ubergang fol-
genden Kalendervierteljahres auf den neuen Pflich-
tigen iiber. Wenn der bisher Gebithrenpflichtige die
Mitteilung {iber den Wechsel (& 22 Ziff. 1.) versiumt,
80 haftet er fiir die Gebilhren, dle auf den Zeitraum
bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde
entfallen, neben dem neuen Pflichtigen.

§17
Entstehung und Beendigung
der Gebiithrenpflicht

Die Gebliihrenpflicht entsteht, sobald das Grundstiick
an die zentrale 8ffentliche Abwasseranlage angeschlos-
sen ist oder der zentralen &ffentlichen Abwasseranlage
von dem Grundstiick Abwasser zugefiihrt wird. Sie er-
lischt. sobald der Grundstiicksanschluf beseitigt wird
oder die Zufiihrung von Abwasser endet.

§ 18
Erhebungszeitraum

1.) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen
Ende die Gebilihrenschuld entsteht.

2.) Boweit die Geblihr nach den durch Wasserzihler er-
mittelten Wassermengen erhoben wird (§ 14 Ziff. 2
lit. a), gilt als Berechnungsgrundlage fiir den Erhe-
bungszeitraum der Wasserverbrauch der Ablesepe-
riode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres vor-
ausgeht.

§19
Veranlagung und Filligkeit

1.) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes fest-
zusetzende Gebilhr sind vierteljihrlich Abschlags-
zahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des
laufenden Jahres zu leisten. Die Hohe der Ab-
schlagszahlungen wird durch Bescheid nach den
Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt,

2.) Entsteht die Gebiihrenpflicht erstmalig im Laufe ei-
nes Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung
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diejenige Abwassermenge zugrunde gelegt, die dem
tatsichlichen Wasserverbrauch des ersten Monats
entspricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats hat
der Gebihrenpflichtige der Gemeinde auf deren
Aufforderung unverziiglich mitzuteilen. Kommt
der Geblihrenpflichtige der Aufforderung mnicht
nach, s0 kann die Gemeinde den Verbrauch schit-
Zemn.

3.) Die Abwassergebiihr wird durch Bescheid festge-
setzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des
Bescheides féllig. Die Gebilhr kann zusammen mit
anderen Abgaben angefordert werden.

Abschnitt ¥
SchluBvorschriftan

§ 20
Auskunfts- und Duldungspflicht

1.} Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben
der Gemeinde bzw. dem von ihr Beauftragten jeds
Auskunft zu erteilen, die fir die Festsetzung und

- Erhsbung der Abgaben erforderlich ist.

- 2.) Die Gemeinde bzw. der von ihr Beauftragte kénnen
an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Ziff. 1.} zur
Auskunft verpflichtaten Personen haben dies zu er-
méglichen und in dem erforderlichen Umfange zu
helfen.

3.) Soweit sich die Gemeinde bei der dffentlichen Was-
serversorgung eines Dritten bedient, haben die Ab-
gabenpflichtigen zu dulden, daB sich die Gemeinde
zur Feststellung der Abwassermengen nach § 14
Fiff. 2 lit. a) die Verbrauchsdaten von dem Dritten
mitteilen bzw. iber Datentriger dbermitteln 140t.

g21
Anzelgepflicht

1.} Jeder Wechsel der Rechtsverhiltnisse am Grund-
stiick ist der Gemeinde sowohl vom VerduBerer als
auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen.

2)) 8ind auf dem Grundstiick Anlagen vorhanden, die
die Berechnung der Abgaben beeinflussen, so hat
der Abgabenpflichtige dies unverziglich der Ge-
meinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflich-
tung besteht fiir ihn, wenn solche Anlagen neu ge-
schaffen, gedndert oder beseitigt werden,

§ 22
Datenverarbeitung

1.) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung erge-
benden Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und
Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3
Abs. 3 NDSG) der hierfiir erforderlichen personen-
und grundsticksbezogenen Daten gemid §§ 9 und
10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen
und deren Anschriften; Grundsticksbezeichnung
nebst Gribe und Grundbuchbezeichnung; Wasser-
verbrauchsdaten) durch das Finanz- und Steueramt
sowie das Bau- und Umweltamt der Gemeinde zulis-
sig.

2.) Die vorgenannten Amter diirfen die fiir Zwecke der
Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melde-
rechts, der Wasserversorgung und der Abwasser-
entsorgung bekanntgewordenen personen- und

grundstiicksbezogenen Daten fiir die in Ziff, 1) ge.
nannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den

entsprechenden Amtern (Finanz- und Steuer-, Lie-
genschafts- Einwohnermelde- und Grundbuchamt)
iibermitieln lassen, was auch im Wege automati-
scher Abrufverfahren erfolgen kann.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten
1.} Ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG
handelt, wer vorsitzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 14 Ziff. 4 8. 1 der Gemeinde die Was-
sormengen fiir den abgelaufenen Erhebungszeit-
raum nicht innerhalb der folgenden zwei Monate
anzaigt;

2 entgegen § 14 Ziff. 4 S, 2 keinen Wasserzdhler
einbaunen 148t;

3. entgegen § 19 Ziff. 2 5. 2 wolz Aulforderung der
Gemeinde den Verbrauch des ersten Monats nicht
mitteilt,

4. entgegen § 20 Ziff. 1 die fir die Festsetzung und

Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskiinfte
nicht erteilt;

5. entgegen § 20 Ziff. 2 verhindert, daf die Gemein-
de bzw, der von ihr Beauftragte an Ort und Stelle
ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe
verweigert;

8. entgegen § 21 Ziff, 1 den Wechsel der Hechtsver-
hiltnisse am Grundstick nicht innerhalb eines
Monats schriftlich anzeigt;

7. entgegen § 21 Ziff. 2 nicht unverziiglich schrift-
lich anzeigt, daf Anlagen auf dem Grundstiick
vorhanden sind, die Berechnung der Abgabe be-
einflussen;

8.entgegen § 21 Ziff. 2 5. 2 die Neuanschaffung,
Anderung oder Beseitigung solcher Anlagen
nicht schriftlich anzeigt.

2.7 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbube
bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet
werden.

§ 24
Inkrafttreten

1.) Diese Abgabensatzung tritt mit § 8 Batz 2 und §§ 10
bis 12 arn Tage nach der Verdffentlichung, mit dem
Abschnitt IV rickwirkend zum 01.01,1986 und im
ibrigen riickwirkend zum 01.01.1992 in Kraft.
Gleichzeitig treten die entsprechenden Vorschriften
der Entwisserungsabgabensatzung vom 23. 01,
1975 in der z.2. geltenden Fassung auller Kraft.

2.) Fir die Zeit vom 01.01.1992 bis zum Tage der Verdf-
fentlichung dieser Satzung wird der nach den Vor-
schriften in §§ 4 und 5 dieser Satzung zu berech-
nende Abwasserbeitrag der Hihe nach auf die sich
aus der Entwisserungsabgabensatrung vom
23.01.1975 id.F vom 11.12.1980 ergebende Bei-
tragshithe beschrinkt.

3.) Fiir die Zeit vom 01.01.19986 bis zum Tage der Verdi-
fentlichung dieser Satzung wird die nach den Vor-
schriften in den §5 14 und 15 dieser Satzung zu be-
rechnende Abwassergebithr der Hihe nach auf die
sich aus der Entwisserungsabgabensatzung vom
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23 01.1975 i.d.F. vom 08.12,1983 ergebende Ge-
hithrenhéhe beschridnkt.

Wietmarschen, den 09, Dezember 1898

Liihn Eling
Biirgermeister Gemeindedirektor
@
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Gemeinde Wietmarschen

1. SBatzung

zur Anderung der Satzung

iiber die Erhebung der Abgaben

fiir die Abwasserbeseltigung

der Gemeinde Wietmarschen
(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung)

Aufgrund der §§ 6, 83 und 113 der Niederséichsi-
schen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom
a2 08, 1996 (Nds. GVBL 8. 382), der §§ 5, 6 und B des
Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 28. 05. 1996 (Nds. GVEI 8,
242}, und des § 6 Abs. 1 des Niedersichsischen Aus-
fihrungsgesetzes zum Abwasserabgabengesets, zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 27, 06. 1992 (Nds. GVEIL 5.
183), hat der Rat der Gemeinde Wietmarschen in seiner
Sitzung am 10. Dezember 1987 folgende Satzung be-
schlossen: '

Abschnitt I
§ 15 erhilt folgende Fassung:

Die Abwassergebiihr betrdgt ab dem 01, O1. 1988 je
Kubikmeter 3,72 DM und ab dem 01. 01, 1988 je Ku-
bikmeter 3,98 DM.

l452

Abschnitt I1

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. 01. 1908 in
Kraft.

Wietmarschen, 10. Dezember 1987

gee. Laihn gez. Eling
Biirgermeister Gemeindedirektor
&




	Inhalt
	AbwBstgngAbgSA - Seite 1/7
	AbwBstgngAbgSA - Seite 2/7
	AbwBstgngAbgSA - Seite 3/7
	AbwBstgngAbgSA - Seite 4/7
	AbwBstgngAbgSA - Seite 5/7
	AbwBstgngAbgSA - Seite 6/7
	AbwBstgngAbgSA - Seite 7/7
	1. Änderung AbwBstgngAbgSA - Seite 1/1


